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Präambel

Verfahrensvermerke

STADT NETPHEN

M.: 1:500 

M.: 1:500 

Anlagen
- Zu dieser Bebauungsplanänderung gehört eine Begründung 
- Zu dieser Bebauungsplanänderung gehört eine Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP)

Hinweis zur Einsichtnahme
Einsichtnahme in die gesetzlichen Grundlagen und sonstigen Vorschriften bei 
Bebauungsplänen:

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse, 
DIN-Vorschriften, etc.) können während der Dienststunden bei der Stadtverwaltung 
Netphen im Fachbereich Stadtplanung und Wirtschaftsförderung im Rathaus, Amts-
straße 2 + 6, 57250 Netphen eingesehen werden.

13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 "Obere Junge Ecke", 
Gemarkung Obernetphen,
als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB

13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 "Obere Junge Ecke", 
Gemarkung Obernetphen ,

als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB

H
KS

S 418 / N 511 - 64.7x79.6cm

Gerhard Kunze
Dipl.-Ing. Städtebau

Seelbacher Weg 86

h-k-siegen@t-online.de

Tel.

Mail:
Fax : 0271-3136-211

: 0271-3136-210

57072 Siegen

Dipl.-Ing. Städtebau

www.hksiegen-städtebauer.de

STADT - UMWELT

HKS

WR o

III

FD + SD

GH max. =

≤ 45°

1,00,4

WR

-FD + SD

III GH max. =

≤ 45°

o

1,00,4

WR

III

o

FD + SD ≤ 45°

GH max. =

1,00,4
WR o

FD + SD ≤ 45°

GH max. =

1,00,4

III

370,00 m ü.NN

372,00 m ü.NN

376,00 m ü.NN

376,50 m ü.NN

682
346

1. Art der baulichen Nutzung

I. Planungsrechtliche Festsetzungen

WR Reine Wohngebiete gem. § 3 BauNVO

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
o Offene Bauweise

Baugrenze

4. Größe, Breite und Tiefe der Baugrundstücke
Überbaubare GrundstücksflächeWR

Nicht überbaubare Grundstücksfläche

Die tatsächlich überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich durch die gem. § 23 BauNVO festgelegten Baugrenzen

III

2. Maß der baulichen Nutzung

Maximale Anzahl der Vollgeschosse

GH max. =
376,00 m ü.NN Höhe baulicher Anlagen (Gebäudehöhe = GH max.) in Meter (m) über Normal Null (ü.NN) als Höchstmaß

Über die in der Nutzungsschablone festgesetzte Zahl der Vollgeschosse hinaus ergibt sich die zulässige Höhe baulicher Anlagen 
aus der in der Planzeichnung festgesetzten maximalen Gebäudehöhe (GH max.) in Meter (m) über Normal Null (ü.NN). 
Ausgenommen von der v.g. Höhenfestsetzung sind untergeordnete bauliche Anlagen wie z.B. Kamine, Schornsteine, Lüftungs-
schächte u.ä..

Geschossflächenzahl (GFZ)

Grundflächenzahl (GRZ)0,4

1,0

5. Verkehrsflächen
Straßenverkehrsflächen (öffentlich)

Straßenbegrenzungslinie

Ga/St

Zweckbestimmung: Abfallcontainer-Sammelplatz

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 13. Bebauungsplanänderung

Art der baulichen
Nutzung Bauweise

Dachneigung

Maximale Anzahl
der Vollgeschosse

Maximale Höhe
baulicher Anlagen

bzw. Traufhöhe Nutzungsschablone

7. Sonstige Planzeichen

6. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbe-
    seitigung sowie für Ablagerungen

Umgrenzung von Flächen für Garagen und Stellplätzen mit deren Zufahrten

GFZGRZ

Dachform

SD

FD

II. Nachrichtliche Übernahmen

Zulässig sind:

1. Wohngebäude
2. Anlagen zur Kinderbetreuung, die den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienen.

Ausnahmsweise können zugelassen werden:

1. Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebietes dienen, 
    sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes.
2. sonstige Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets dienenden Anlagen für kirchliche, 
    kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Zu den zulässigen Wohngebäuden gehören auch solche, die ganz oder teilweise der Betreuung und der Pflege ihrer Bewohner 
dienen.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Stadt bzw. der Anlieger zu belastende Fläche

a) Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO können ausnahmsweise zugelassen werden.
b) Nebenanlagen sind auf einem Streifen von 1,00 m Breite parallel zur Verkehrsfläche ausgeschlossen.

Garagen und Stellplätze sind in allen Baugebieten nur auf den überbaubaren Grundstücksflächen und auf den mit Ga/St 
gekennzeichneten Flächen zulässig. Garagen müssen aus verkehrlichen Gründen einen Mindestabstand von 1,00 m vom 
Fahrbahnrand einhalten.

III. Hinweise

IV. Sonstige Darstellungen und Kartensignaturen

Grenzen

Flurgrenze

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Höhenlinie in Meter über Normal Null

Bauliche Anlagen

Gebäude

Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.666 / SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch
Artikel 15 des Gesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 966), und der §§ 2,10,13 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 

in Verbindung mit der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) 
hat der Rat der Stadt Netphen am 17.09.2018 die vorliegende Bebauungsplanänderung als Satzung gemäß § 10 BauGB beschlossen.

Dachform: Satteldach 

Dachform: Flachdach 

Besondere Anforderungen:

1. Im Geltungsbereich sind sowohl Sattel- als auch Flachdächer zulässig. Die Dachneigung bei Satteldächern darf < 45° betragen.

2. Bei Satteldächern sind nur folgende Dacheindeckungen zulässig:

    1. Pfannen, 2. Bitumenschindeln, 3. Kunstschieferschablonen, 4. Naturschieferschablonen

    Es sind für die v. g. Materialien nur die Farben Grau und Braun zulässig. Als Grauton ist mindestens basaltgrau nach RAL 7012 
    oder dunkler, als Braunton mindestens nussbraun nach RAL 8011 oder dunkler zu wählen.

    Hochglanzglasierte Dacheindeckungen sind nicht zulässig.

Ausnahmen:

Soweit sogenannte alternative Dacheindeckungen, wie z. B. Sonnenkollektoren, Gründächer u. ä., ausgeführt werden sollen, 
können Ausnahmen gemäß § 81 (5) in Verbindung mit § 68 BauO NW zugelassen werden, wenn sich die Anlagen in die städte-
bauliche Umgebung einfügen.

Abweichungen:

Für Abweichungen gilt § 73 in Verbindung mit § 86 (5) BauO NRW.

Bauordnungsrechtliche Vorschriften gem. § 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW

Bodeneingriffe (Bodendenkmale)
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde,
aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tier-
ischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt 
Netphen als Untere Denkmalbehörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel. 02761/93750, Fax 02761/
937520), unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15
und 16 Denkmalschutzgesetz NRW - DSchG NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaft
sverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs 
Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW).

Bodeneingriffe (Kampfmittel)
Es liegt keine unmittelbare Kampfmittelgefährdung vor. Eine Kampfmittelbelastung im Plangebiet kann aber nicht gänzlich ausge-
schlossen werden. Weist bei Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf eine ungewöhnliche Verfärbung hin oder werden 
verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst durch die Ordnungs-
behörde oder die Polizei zu verständigen.

Artenschutz
Durch die bauliche Nutzung selbst, sowie auch die Vorbereitung derselben, darf nicht gegen die im § 44 Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) formulierten Verbote zum Artenschutz verstoßen werden. Im Rahmen der Bauvorbereitung sind insbesondere Vegetations-
und Oberbodenbeseitigungen artenschutzrechtlich von Belang. Die entsprechenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen sind zu 
beachten.
Um die Erfüllung des Verbotstatbestandes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu vermeiden, ist die Fällung und Rodung der Gehölze 
außerhalb der Brut- und Fortpflanzungszeit von Vögeln und Fledermäusen, also zwischen Anfang Oktober und Ende Februar, vorzu-
nehmen.

Beseitigung von Niederschlagswasser
Das Niederschlagswasser der privaten Grundstücke ist nach den Vorgaben des Landeswassergesetzes (LWG) sowie der städtischen 
Abwasserbeseitigungssatzung zu beseitigen.

Beachtung der Gasleitung
Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge von Ausschachtungsarbeiten die Standfestigkeit des Gehweges jederzeit gewährleistet bleiben
muss. Dies ist insbesondere aufgrund der topographischen Situation für die im talseitigen Gehweg der Königsberger Straße verlaufende 
Gasleitung zu beachten.

Geometrische Übereinstimmung - Plangrundlage
Es wird bescheinigt, dass die Darstellung der Flurstücksgrenzen mit dem Katasternachweis übereinstimmt und den 
Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung entspricht. Für die Höhenangaben ist die Stadt Netphen 
verantwortlich.

Stand des Katasternachweises: 01.10.2018

Siegen, den12.10.2018

Kreis Siegen-Wittgenstein
Der Landrat
Fachservice Liegenschaftskataster und 
Geoinformation
Im Auftrag
gez. Beilken                       (Siegel Kreis Siegen-Wittgenstein)

Öffentliche Auslegung
Der Bebauungsplanentwurf einschließlich Begründung hat gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom06.02.2018 bis
09.03.2018 einschl. zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. Die Bekanntmachung erfolgte am 29.01.2018. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 26.01.2018 über die öffentliche
Auslegung informiert und zur Abgabe ihrer Stellungnahme bis zum 09.03.2018 aufgefordert.

gez. Wagener                    (Siegel)
Bürgermeister

Beschluss der erneuten öffentlichen Auslegung

Den Bebauungsplanentwurf einschl. Begründung sowie seine erneute öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB hat 
der Rat der Stadt Netphen in seiner Sitzung am 25.04.2018 beschlossen. Die Bekanntmachung erfolgte am 14.05.2018.

gez. Wagener                     gez. Engelhard                       (Siegel)
Bürgermeister                     Schriftführer/in

Erneute öffentliche Auslegung
Der Bebauungsplanentwurf einschließlich Begründung und die wesentlichen umweltrelevanten Informationen haben 
gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit vom 22.05.2018 bis 29.06.2018 einschl. zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. 
Die Bekanntmachung erfolgte am 14.05.2018. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit 
Schreiben vom 14.05.2018 über die erneute öffentliche Auslegung informiert und zur Abgabe ihrer Stellungnahme bis 
zum 29.06.2018 aufgefordert.

gez. Wagener                     (Siegel)
Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk
Diesen Bebauungsplan hat der Rat der Stadt Netphen in seiner Sitzung am 17.09.2018 als Satzung beschlossen. 
Er gilt als lose Anlage zur Niederschrift dieser Sitzung.

Netphen, 11.10.2018

gez. Wagener                     gez. Pracht                             (Siegel)
Bürgermeister                    Schriftführer/in

Schlussbekanntmachung und Inkrafttreten
Diese Satzung sowie Ort und Zeit der Möglichkeit der Einsichtnahme des Bebauungsplanes einschl. Begründung 
sind gemäß § 10 BauGB und § 7 GO NRW in Verbindung mit der Bekanntmachungsverordnung am 08.11.2018
ortsüblich öffentlich bekannt gemacht worden. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB
in Kraft.

gez. Wagener                     (Siegel)
Bürgermeister
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Dieser Plan stimmt mit dem Originalplan und den darauf 
verzeichneten Vermerken überein.

Netphen, __________________

Der Bürgermeister
Im Auftrag


